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I. Vorbemerkungen / Hinweise

Die Beförderung von Personen auf der Ladefläche von Anhängern ist nach § 21 
Abs. 2 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) nicht zulässig. Auf Anhängern, die für land- 
oder forstwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden, dürfen hingegen Personen auf 
geeigneten Sitzgelegenheiten mitgenommen werden.

Diese Regelung ist durch die Zweite Verordnung über Ausnahmen von straßenver
kehrsrechtlichen Vorschriften (2. AusnahmeVO) dahingehend ergänzt worden, dass 
abweichend von § 21 Abs. 2 StVO auf örtlichen Brauchtumsveranstaltungen eben
so Personen auf Anhängern befördert werden dürfen.

In allen Regionen von Rheinland-Pfalz haben Volks- und Gemeindefeste, Feiern örtli
cher Vereine und diesen vergleichbare Veranstaltungen eine teilweise langjährige 
Tradition. Sie gehören für viele Bürger zu einem gemeindlichen Leben dazu und sind 
somit von dem Begriff „örtliche Brauchtumsveranstaltung“ im Sinne der 2. Ausnahme
VO erfasst.

In Rheinland-Pfalz gelten folgende Anlässe als örtliche Brauchtumsveranstaltungen:

- Kirmes, Kirchweihfeste, Kerb, Weinfeste, Gemeinde- und Stadtfeste, Feste 
örtlicher Vereine, sonstige öffentliche Feste

- Fastnacht, Fasching, Karneval

- Rheinland-Pfalz Tag

Bei Fahrten (Umzügen) anlässlich dieser Veranstaltungen dürfen somit Personen auf 
Anhängern befördert werden, soweit die in diesem Erlass gemachten Vorgaben be
achtet werden.

In der Begründung zur 2. AusnahmeVO ist ausgeführt, dass auch Felderfahrten von 
den hierin getroffenen Regelungen erfasst sind. Daneben findet die 2. AusnahmeVO 
ebenso auf die sogenannten Weinbergsfahrten Anwendung, wie das Bundesver
kehrsministerium dem Land Rheinland-Pfalz 1997 mitgeteilt hat.

Solche Fahrten sind jedoch nur dann von den Regelungen für örtliche Brauch
tumsveranstaltungen erfasst, wenn sie von ortsansässigen Landwirten bzw. Winzern 
mit eigenen Fahrzeugen durchgeführt werden. Mit diesen Fahrten muss darüber hin
aus beabsichtigt sein, interessierte Personen über landwirtschaftliche Produktionswei
sen bzw. den Weinbau zu informieren.

Fahrten, die unter rein touristischen Gesichtspunkten durchgeführt werden oder bei 
denen die Einkommenserzielung bzw. ein gewerblicher Erwerbszweck im Vorder
grund stehen, gelten nicht als Brauchtumsveranstaltung.
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Ziel dieses Erlasses ist es, insbesondere für die Durchführung von Felder- und Wein
bergsfahrten eine rechtliche Grundlage zu schaffen, die der ursprünglichen Intention 
einer traditionellen Brauchtumsfahrt gerecht wird. Es ist nicht beabsichtigt, die Anfor
derungen und Vorgaben zu erhöhen. Vielmehr sollen die Regelungen mehr Klarheit 
bringen, unter welchen Voraussetzungen die Fahrten durchgeführt werden dürfen.

Um dieses zu erreichen, hat das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau die unteren Straßenverkehrsbehörden, das Ministerium des Innern und 
für Sport - Abteilung Polizei, die Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr 
(TÜV Rheinland), den Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd sowie den 
Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau angehört. Die Stellungnahmen sind in 
die Entscheidungsfindung eingeflossen.

Bei Fahrten im Rahmen von örtlichen Brauchtumsveranstaltungen ist Folgendes zu
beachten:

1. Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Flöchstgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 60 km/h und Anhänger hinter diesen Zugmaschinen sind von der 
Zulassung nach § 3 Abs. 1 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) ausgenom
men; jede eingesetzte Zugmaschine, die nicht zugelassen ist, hat ein eigenes 
Kurzzeitkennzeichen nach § 16a FZV zu führen. Das Führen eines roten Kennzei
chens ist nicht zulässig.
Das Kurzzeitkennzeichen kann auch ohne einen gültigen Nachweis über eine be
standene Flauptuntersuchung zugeteilt werden.

2. Für jedes eingesetzte Fahrzeug (Zugfahrzeug und Anhänger) muss eine Kraft
fahrzeughaftpflichtversicherung bestehen, die Versicherungsschutz für Fahrten / 
Umzüge anlässlich einer örtlichen Brauchtumsveranstaltung gewährleistet. 
Flierauf kann verzichtet werden, wenn die dem Veranstalter erteilte Erlaubnis nach 
§ 29 Abs. 2 StVO den Versicherungsschutz für diese Fahrzeuge mitumfasst. Die 
An- und Abfahrten sind üblicherweise von einer Versicherung des Veranstalters 
nicht abgedeckt, so dass hierfür gegebenenfalls eine separate Haftpflichtversiche
rung abzuschließen ist.

3. Es dürfen nur Fahrzeuge eingesetzt werden, die über eine Betriebserlaubnis ver
fügen und die verkehrssicher sind.

4. Die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erlischt nicht, wenn sie mit An- oder Aufbau
ten versehen sind und die Verkehrssicherheit dieser Fahrzeuge nicht beeinträch
tigt wird.

II. Allgemeine Regelungen
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5. Die Verkehrssicherheit ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einen Prüfsachverständigen eines be
nannten Technischen Dienstes bzw. einen Prüfingenieur einer amtlich anerkann
ten Überwachungsorganisation unter Berücksichtigung des Merkblatts über die 
Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen für den 
Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen zu bescheinigen.

6. Die Bescheinigung über die Verkehrssicherheit gilt maximal 2 Jahre. Werden Ver
änderungen an dem / den Fahrzeug(en) oder den An- oder Aufbauten vorgenom
men, so ist die Verkehrssicherheit erneut durch einen amtlich anerkannten Sach
verständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr, einen Prüfsachverständi
gen eines benannten Technischen Dienstes bzw. einen Prüfingenieur einer amt
lich anerkannten Überwachungsorganisation zu bescheinigen.

7. Die zulässigen Abmessungen, Achslasten und Gesamtgewichte dürfen überschrit
ten werden, wenn durch das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverstän
digen oder Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr, eines Prüfsachverständigen ei
nes benannten Technischen Dienstes bzw. einen Prüfingenieur einer amtlich an
erkannten Überwachungsorganisation bescheinigt wird, dass die Verkehrssicher
heit des Fahrzeugs gewährleistet ist.

8. Die vorgeschriebenen oder für zulässig erklärten lichttechnischen Einrichtungen 
müssen vollständig vorhanden und betriebsbereit sein. Werden Leuchten durch 
Aufbauten verdeckt, dann können zusätzliche lichttechnische Einrichtungen auf 
einem Leuchtenträger angebracht werden.
Während der Umzüge darf der Leuchtenträger demontiert sein.

9. Die Fahrer müssen mindestens die Fahrerlaubnis der Klassen L oder T besitzen; 
die Klasse L berechtigt jedoch nur zur Führung von Zugmaschinen mit einer durch 
die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h. Sie 
müssen mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben.

10. Die Ladefläche bzw. bei Anhängern mit Aufbauten die jeweilige Stellfläche für die 
zu befördernden Personen muss eben, tritt- und rutschfest sein.

11. Für jeden Sitz- und Stehplatz muss eine ausreichende Sicherung gegen Verlet
zungen und Herunterfallen bestehen.

12. Bei den Umzügen und Rundfahrten darf nur mit Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7 
km/h) gefahren werden.

13. Bei An- und Abfahrten zu den Umzügen und Rundfahrten dürfen Personen nicht 
befördert werden; hierbei darf eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschrit
ten werden.
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14. An- und Abfahrten dürfen nur zwischen dem Standort des für die Veranstaltung 
mit An- und Aufbauten versehenen Fahrzeugs und dem / den Veranstaltungs- 
ort(en) durchgeführt werden.

III. Besondere Regelungen für Felder- und Weinbergsfahrten

Abweichend bzw. zusätzlich zu den vorgenannten Regelungen ist bei der Durchfüh
rung von Felder- und Weinbergsfahrten im Rahmen der Brauchtumspflege Folgendes
zu beachten:

1. Die Fahrten dürfen nur durchgeführt werden, wenn für die Fahrzeugkombination 
das Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfers für den 
Kraftfahrzeug verkehr bzw. eines Prüfsachverständigen eines benannten Techni
schen Diensten vorliegt, das unter Berücksichtigung der 2. AusnahmeVO sowie 
des Merkblatts über die Ausrüstung und den Betrieb von Fahrzeugen und Fahr
zeugkombinationen für den Einsatz bei Brauchtumsveranstaltungen erstellt wor
den ist. Aus dem Gutachten muss hervorgehen, dass die geltenden rechtlichen 
Vorgaben eingehalten werden und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist.
Der Einsatz von weiteren Zugmaschinen ist zulässig, wenn diese in dem Gutach
ten aufgeführt sind oder in einem Ergänzungsgutachten festgestellt wird, dass sie 
für den Einsatzzweck geeignet sind.

2. Jedes Jahr vor Beginn der ersten Fahrt mit Fahrgästen ist von dem amtlich aner
kannten Sachverständigen oder Prüfer bzw. dem Prüfsachverständigen eines be
nannten Technischen Diensten zu bestätigen, dass die der Erteilung des Gutach
tens zugrunde liegenden Voraussetzungen (insbesondere bezüglich der Fahr
zeugbeschreibung und der Ausrüstung) weiterhin vorliegen und die Verkehrssi
cherheit gewährleistet ist.
Führt der Landwirt / Winzer weniger als 50 Fahrten pro Jahr mit einer Fahrzeug
kombination durch, dann ist eine Nachkontrolle nur alle 3 Jahre erforderlich.

3. Hinter einem Zugfahrzeug darf nur ein einziger Anhänger eingesetzt werden. Auf 
dem Anhänger dürfen maximal 16 Personen befördert werden.

4. Ist der Fahrer der Fahrzeugkombination im Besitz der Fahrerlaubnis der Klasse 
DE, so ist auf dem Anhänger die Beförderung von bis zu 24 Personen zulässig.

5. Für jeden Fahrgast muss eine geeignete Sitzgelegenheit vorhanden sein.

6. Die Fahrten dürfen nur durchgeführt werden, wenn ein Nachweis der Versiche
rung vorliegt, aus dem hervorgeht, dass für den Einsatz der Fahrzeuge bei Felder- 
und Weinbergsfahrten Versicherungsschutz gewährt wird.
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7. Nur Landwirte und Winzer, die Felder oder Weinberge bewirtschaften bzw. bewirt
schaftet haben sowie Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe (einschließlich deren 
Mitarbeiter und Beauftragte) dürfen die Fahrten durchführen; hierbei dürfen ledig
lich Fahrzeuge aus ihrem eigenen Fuhrpark eingesetzt werden. Zum eigenen 
Fuhrpark gehören auch Fahrzeuge, die dauerhaft angemietet oder geleast sind.

8. Die Fahrten dürfen nur innerhalb des Gebietes der Gemeinde bzw. der unmittel
bar angrenzenden Nachbargemeinde(n) durchgeführt werden, in der der Landwirt 
oder Winzer bzw. der Betrieb seinen Betriebssitz hat oder er Flächen bewirtschaf
tet.

9. Die Fahrten müssen grundsätzlich am Weingut / am landwirtschaftlichen Betrieb 
beginnen und dort enden. Die Ortsgemeinde / Stadt kann abweichend hiervon in 
begründeten Fällen (beispielsweise für einen Aussiedlerhof) andere Stellen in der 
Nähe von Wirtschaftswegen für den Beginn bzw. das Ende der Fahrten festlegen. 
Die zu befahrende(n) Strecke(n) ist / sind so zu wählen, dass sie soweit als mög
lich direkt vom Weingut / vom landwirtschaftlichen Betrieb zu den Wirtschaftswe
gen führt / führen.

10. Klassifizierte Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) dürfen grundsätzlich 
nicht befahren werden; sie dürfen jedoch gekreuzt werden.
Stehen keine anderen Straßen zum Erreichen der Wirtschaftswege zur Verfü
gung, so können innerorts gelegene klassifizierte Straßen befahren werden, wenn 
aus einvernehmlicher Sicht der unteren Straßenverkehrsbehörde, der Straßen
baubehörde und der Polizei eine Gefährdung der Verkehrssicherheit nicht zu er
warten ist.

11. Die beabsichtigte(n) Streckenführung(en) ist / sind bei der örtlich zuständigen 
Straßenverkehrsbehörde anzuzeigen. Von dort ist im Einvernehmen mit dem 
Straßenbaulastträger und der Polizei zu prüfen, ob das Befahren der gesamten 
Strecke gefahrlos (beispielsweise aufgrund einer ausreichenden Breite der Wirt
schaftswege, verantwortbaren Steigungs- und Gefällstrecken etc.) möglich ist. 
Gegenüber dem Landwirt oder Winzer ist (gegebenenfalls unter Beifügung eines 
Lageplans) schriftlich festzustellen, welche Strecke(n) (ausschließlich) befahren 
werden darf / dürfen.

12. Die Ortsgemeinde / Stadt bzw. die zuständige Straßenverkehrsbehörde kann fest
legen, dass jede Fahrt vor deren Durchführung anzuzeigen ist.

13. Für die Fahrten dürfen keine Fahrtkosten verlangt werden; es ist allenfalls zuläs
sig eine Aufwandsentschädigung für Fahrer und durch die Fahrt entstehende Be
triebskosten zu erheben. Anteilsmäßige Kosten für die Beschaffung und Repara
tur der Fahrzeuge dürfen hierbei nicht in Ansatz gebracht werden.
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14. Werden im Zusammenhang mit den Fahrten Getränke oder Speisen angeboten, 
so dürfen für selbst vermarktete Produkte Entgelte maximal in Höhe des regulären 
Verkaufspreises erhoben werden. Von Dritten erworbene Produkte dürfen nur 
zum Einkaufspreis weiter verkauft werden. Die Absicht zur Erzielung von Ein
kommen ist insoweit nicht zulässig.

15. Bei den Fahrten darf eine Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschritten wer
den. Auf den Wirtschaftswegen ist mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren.

16. Die Fahrgäste dürfen nur sitzend befördert werden.

17. Die Fahrten dürfen nicht bei Dunkelheit durchgeführt werden.

18. Die Fahrgäste sind vor Beginn der Fahrt über die Verhaltensregeln zu informieren. 
Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass an der Fahrt nur sitzend teilge
nommen werden darf und dass unnötiger Lärm zu vermeiden ist.

19. Die Fahrgäste müssen mit dem Fahrer kommunizieren können, um ihn insbeson
dere auf Notsituationen hinweisen zu können.

20. Die Fahrer der Fahrzeugkombinationen haben Gewähr dafür zu bieten, dass sie 
der besonderen Verantwortung bei der Beförderung von Fahrgästen gerecht wer
den. So haben sie gegenüber den Fahrgästen die notwendige Unterstützung und 
Hilfe zu leisten und gegebenenfalls darüber hinaus erforderliche Maßnahmen, wie 
beispielsweise die Verständigung des Rettungsdienstes, zu ergreifen.

21. Fahrgäste, die bereits vor Beginn einer Fahrt erkennbar stark alkoholisiert sind, 
dürfen nicht befördert werden.

22. Vor Beginn jeder Fahrt sind in einem Fahrtenbuch der Name des Fahrers, das 
Datum, die Uhrzeit des Beginns der Fahrt, die Anzahl der Fahrgäste sowie die 
insgesamt für die Fahrt erhobenen Fahrtkosten einzutragen.

23. Bei den Fahrten sind das Sachverständigengutachten, das Schreiben über die 
Festlegung der zulässigen Strecke (Bestätigung der örtlichen Straßenverkehrsbe
hörde) sowie das Fahrtenbuch mitzuführen. Diese Unterlagen sind zur Kontrolle 
berechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

24. Die sonstigen rechtlichen Bestimmungen einschließlich einer gegebenenfalls von 
der Gemeinde / Stadt erlassenen Wirtschaftswegesatzung sind von dem Betreiber 
der Fahrten zu beachten.
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Werden Fahrten entgegen den obigen Vorgaben durchgeführt, so kann die örtlich zu
ständige Straßenverkehrsbehörde gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 20 StVO in Verbindung mit 
§ 24 Straßenverkehrsgesetz (StVG) ein Bußgeld von bis zu 2.000,00 Euro festsetzen. 
Die Möglichkeit Bußgelder nach anderen Rechtsvorschriften festzusetzen, bleibt hier
von unberührt.

Die zu Fahrten anlässlich von Brauchtumsveranstaltungen ergangenen Schreiben des 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 
2. Januar 1998 und 13. November 2001 bzw. des Ministeriums des Innern, für Sport 
und Infrastruktur vom 10. Januar 2012 und 15. Dezember 2015 werden hiermit außer 
Kraft gesetzt. Es sind zukünftig ausschließlich die in diesem Erlass getroffenen Rege
lungen zu beachten und anzuwenden.

Im Auftrag

Gerhard Harmelirtg
Leiter der Abteilung Verkehr und Straßenbau
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